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Frankenberg im August 2022 
 
Mitgliederversammlung 2022 
 
Zu unser Mitgliederversammlung am Mittwoch, den 31. August 2022 um 19 Uhr in der 
Buchhandlung Inge Jakobi, Neustädter Straße 26 in Frankenberg (Eder), laden wir Sie herzlich ein. 
Vorab ist eine kurze Lesung durch Frau Jakobi geplant. 
 
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 
 

1) Eröffnung, Jahresbericht des Vorstandes und Ausblick 
2) Bericht der Kassiererin für das Geschäftsjahr 2021  
3) Bericht der Rechnungsprüfer 
4) Entlastung des Vorstandes 
5) Neuwahlen von Vorstand und Kassenprüfer 
6) Satzungsänderung 
7) Verschiedenes 

 
Weitere Informationen zum jeweils aktuellem Programm bzw. Spielort, entnehmen Sie bitte auch 
unserem Internetauftritt ( https://www.kulturring-frankenberg.de ) 
 
Aus organisatorischen Gründen informieren Sie uns bitte per Mail, wenn Sie an der Versammlung 
persönlich teilnehmen wollen. (info@kulturring-frankenberg.de) 
 
Freundliche Grüße 
 
Dieter Ohlsen 
(Vorsitzender)  
 



§ 2  Zweck und Aufgaben 
1. Die am Kulturleben der Stadt und des Kreisteils Frankenberg Anteil nehmenden Stellen (Behörden, 

Schulen, Kirchengemeinden, Vereine usw.) und Einzelpersonen schließen sich zur Durchführung der 
ihnen gemeinsamen Aufgaben zusammen. 

2. Zweck des Vereins sind ist die Förderung der Kunst und Kultur, kultureller Zwecke und die Förderung 
der Erziehung und die Förderung der Volks- und Berufsbildung in der Stadt und im Kreisteil 
Frankenberg. 

 
 
§ 7 Mitgliederversammlung 

10. Abweichend kann der Vorstand nach seinem Ermessen beschließen und in der Einladung mitteilen, dass 
die Mitglieder an der Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit an einem Versammlungsort teilnehmen 
und ihre Mitgliederrechte im Wege der elektronischen Kommunikation ausüben können oder müssen 
(Online-Mitgliederversammlungen).  

11. Der Vorstand kann geeignete und organisatorische Maßnahmen für die Durchführung einer Online-
Mitgliederversammlung beschließen, die insbesondere sicherstellen sollen, dass nur Mitglieder an der 
Mitgliederversammlung teilnehmen und ihre Rechte wahrnehmen (z. B. mittels Zuteilung eines 
individuellen Logins). 
 

§ 8 Vorstand 
9. Der Vorstand kann Beschlüsse auch schriftlich, telefonisch, per Telefax, per E-Mail, in einer 

Videokonferenz oder in einer gemischten Sitzung aus Anwesenden und Videokonferenz/anderen 
Medien/Telefon fassen, wenn kein Mitglied des Vorstandes diesem Verfahren widerspricht. Er fasst 
seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 

10. In Eilfällen kann die Beschlussfassung fernmündlich oder schriftlich (einschließlich per Internet) erfolgen, 
in diesen Fällen beschließt der Vorstand mit mindestens 2/3 seiner Mitglieder.  

 
 

§ 10 Auflösung des Kulturrings 
1. Die Auflösung des Kulturrings kann nur durch eine außerordentliche Mitgliederversammlung 

beschlossen werden, sie muss auf der Tagesordnung gestanden haben und bedarf der Zustimmung von 
drei Vierteln der erschienenen Mitglieder; dabei wird nötigenfalls die Zahl der Stimmberechtigten 
aufgerundet.  

2. Bei der Auflösung oder Aufhebung des Kulturrings Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten 
Zwecke fällt das vorhandene Vermögen je zur Hälfte an die Stadt Frankenberg und die 
Kreisvolkshochschule Waldeck-Frankenberg, die beide es unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige (insbesondere kulturelle) Zwecke im Sinne des § 2 dieser Satzung zu verwenden haben. 
 

 
 
 
 
Die Steuerfreistellung von gemeinnützigen Vereinen ist u.a. an enge Vorgaben der Finanzverwaltung 
zum Vereinszweck bzw. zur Auflösung von Vereinen gebunden. Hier gab es Anpassungsbedarf. 
 
Aus den Erfahrungen der Pandemie und Möglichkeiten der Digitalisierung schlagen wir weiterhin 
Ergänzungen zu Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen vor. 
 
Nach Beschluss durch die Mitgliederversammlung am 31.8.2022 und Eintragung im Vereinsregister, 
stellen wir Ihnen die aktualisierte Satzung auf unserer Internetseite als PDF zur Verfügung. 
 
Gerner können Sie uns bei Rückfragen über die bekannten Kontaktadressen erreichen. 


